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Die ersten Häftlinge zum Aufbau des KZ Buchenwald:

Gedenken an Ankunft
Am 15. Juli 2017 fand in Buchenwald eine Mitgliederversammlung der Lagerarbeitsgemeinschaft 
Bu chenwald-Dora statt. Die achtzehn Anwesenden gedachten des Beginns der Errichtung des Kon-
zentrationslagers Buchenwald vor achtzig Jahren und besonders der ersten 149 Häftlinge, die aus dem 
KZ Sachsenhausen bei Berlin am 15. Juli 1937 nach Buchenwald deportiert wurden. 

Kinder von Häftlingen, die mit zu den ersten gehörten, die nach Buchenwald mussten, erzählten Episoden aus der 
Aufbauphase des KZ, die von den Vätern übermittelt worden waren. 

Am Lagertor sprach der ehemalige 
Häftling Günter Pappenheim, heute 
Erster Vizepräsident des Internatio-
nalen Komitees Buchenwald-Dora 
und Kommandos und Vorsit zen-
der der Lagerarbeitsgemeinschaft 
Buchenwald-Dora, Worte des Ge-
denkens. Er mahnte, dass der von 
21.000 Häftlingen nach ihrer Be-
freiung geleistete Schwur von Bu-
chenwald durch nichts und von 
nie mandem zu interpretieren und 
jeder derartige Versuch entschieden 
zurückzuweisen sei. Aufgabe für die 
nachfolgenden Generationen sei es, 
die Grundgedanken des Schwurs zu 
verwirklichen. Mitglieder der LAG 
Buchenwald-Dora schmückten das 
Lagertor mit Blumen.

Gerhard Hof mann

Franciszek Banaś und Wacław Ceglewski

Hingerichtet wegen 
»verbotenen Umgangs«
Vor 75 Jahren – am 14. August 1942 – wurden die beiden Polen Franciszek Banaś und Wacław Ceglewski 
in Greven (Münsterland) hingerichtet. Sie gehörten zu den mehreren Millionen im Deutschen Reich wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges zwangsweise zur Arbeit eingesetzten Kriegsgefangenen und ausländischen 
»ZivilarbeiterInnen«.

Gemäß der NS-Ideologie un-
terlagen die in der Kriegs-
wirtschaft ausgebeuteten aus-

ländischen ZwangsarbeiterInnen einer 
mehr oder weniger rassistischen Be-
handlung und waren auch häui g Op-
fer einer rigiden Verfolgung. Die 
Grundlage dafür bildete eine spe zi-
elle Gesetzgebung – für die als »ras-
sisch minderwertig« angesehenen 
polnischen und sowjetischen Zivil-
arbeiterInnen (»Ostarbeiter«) wurde 
sogar ein umfangreiches Sonder-

recht geschaf en. Zuständig für die 
Durchsetzung der »Ausländerpolitik« 
und damit auch für die Verfolgung 
der AusländerInnen war das Reichs-
sicherheitshauptamt (RSHA) mit 
seiner  Gestapo. Deren verbrecherische 
Tätigkeit wäre aber unmöglich ge-
wesen ohne die zutragenden Polizei-
behörden und vor allem nicht ohne 
die zahlreichen Denunziationen von 
(vermeintlichen) Regelverstößen der 
AusländerInnen durch die »deutschen 
Volksgenossen«.

Die polnischen und sowjetischen 
ZwangsarbeiterInnen waren von der 
Verfolgung am stärksten betroffen 
– schon bei »Disziplinwidrigkeiten« 
oder »Arbeitsunlust« wurde die Ge-
stapo eingeschaltet. Deren wesentli-
che Strafmaßnahme war die Einwei-
sung in ein Konzentrationslager (KZ) 
oder »Arbeitserziehungslager« (AEL). 
Als äußerstes Sanktionsmittel konnte 
die »Sonderbehandlung« angeordnet 
werden – die Todesstrafe ohne ge-
richtliches Urteil. Dieses  geschah 
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bei polnischen und sowjetischen 
ZwangsarbeiterInnen nicht nur bei 
Tötungs- oder anderen schweren De-
likten, sondern auch bei sogenanntem 
»verbotenen Umgang«.

Seit Ende 1940 wurde der »verbotene 
Umgang« zwischen Deutschen und 
AusländerInnen zu einem Massende-
likt im Reich. Dazu gehörte jeglicher 
soziale Kontakt, wie beispielsweise ge-
meinsam am Tisch zu sitzen, bis hin 
zu freundschaftlichen Beziehungen. 
Insbesondere aber der (intime) Kon-
takt zwischen deutschen Frauen und 
Ausländern wurde im Sinne der ras-
sistischen Ideologie sowie der patriar-
chalischen Sexualmoral als beson-
ders verwerl ich angesehen und war 
als sogenanntes »GV-Verbrechen« (Ge-
schlechtsverkehr) intensiver Verfol-
gung ausgesetzt. Für die polnischen 
und sowjetischen Zwangsarbeiter be-
deutete dieses »Vergehen« in der Regel 
das Todesurteil. Die deutschen Frauen 
wurden meist zu Zuchthausstrafen ver-
urteilt oder in ein KZ eingewiesen, 
wobei sie neben ihrer gesellschaftli-
chen Stigmatisierung oft noch öf ent-
lichen Demütigungen ausgesetzt wa-
ren. An vielen Orten im Deutschen 

Reich kam es zu derartig geahndeten 
Fällen von »verbotenem Umgang« 
und ZwangsarbeiterInnen wurden auf 
Grund dessen – oder wegen anderer 
vermeintlicher Vergehen – »öf entlich« 
hingerichtet.

Dazu zählt auch die Geschichte von 
Franciszek Banaś und Wacław Ceg-
lewski. Viele Spuren der beiden sind 
heute leider – trotz der mannigfa-
chen Registrierung – nicht mehr zu 
i nden. Nicht zuletzt auch, da gerade 
Dokumente zu ihrer Verfolgung ver-
nichtet wurden.

Der am 7. Juni 1914 im polnischen 
Ujsoły geborene Franciszek Banaś 
wurde als Kriegsgefangener (Nr. 2418) 
nach Deutschland deportiert und kam 
in das Stalag VI D in Dortmund. Von 
dort aus gelangte er mit dem Arbeits-
kommando Nr. 262 nach Greven in 
die Bauerschaft Westerode. Nach sei-
ner »Entlassung« aus der Kriegsge-
fangenschaft (27. September 1940) 
musste er als Zivilarbeiter bei der Tex-
tili rma Biederlack & Co. in Greven 
arbeiten. Seine Verfolgungsgeschichte 
beginnt am 9. Juni 1941, als er von 
einem Bauern bei der Polizeibehörde in 
Greven wegen eines angeblichen Dieb-
stahls angezeigt wurde. Der Fall wurde 
der Gestapo Münster übergeben und 
das Amtsgericht Münster verurteilte 
Banaś zu sechs Monaten Gefängnis. 
Am 10. Dezember 1941 wurde er – 
zwei Wochen vor dem oi  ziellen Ende 
seiner Haftstrafe – von der Gestapo 
aus der Haftanstalt Münster abgeholt. 
Ob bereits zu diesem Zeitpunkt der 
Vorwurf des »verbotenen Umgangs« 
gegen ihn existierte, ist nicht mehr zu 
ermitteln. Tatsache ist, dass am 14. 
Oktober 1941 die ebenfalls bei Bieder-
lack als Putzfrau arbeitende Anna R. 
verhaftet worden war, da sie sich an-
geblich mit mehreren Polen – darunter 
auch Franciszek Banaś – »geschlecht-
lich eingelassen« habe. Angezeigt wur-
de sie – wahrscheinlich auch wegen 
ihrer »antifaschistischen Gesinnung« 
– von jemandem aus dem Betrieb. 
Nach fast einem Jahr »Gewahrsam« im 
Polizeigefängnis Münster wurde sie in 
das KZ Ravensbrück eingewiesen, wo 
sie bis zum Kriegsende inhaftiert blieb.

Wacław Ceglewski wurde am 13. Feb-
ruar 1921 im damaligen Dorf Alek-
sandrówka (Ciechocinek) in Polen ge-
boren und war von Beruf Friseur. 
Als Soldat des polnischen Infanterie-
regiments 14 kam er in deutsche Ge-

fangenschaft (Nr. 724) und wurde am 
27. September 1940 aus dem Stalag 
VI A in Hemer »als Zivilarbeiter nach 
Münster entl.[assen]”. Zunächst war er 
bei einem kleinen Fuhrunternehmen 
in Greven eingesetzt. Später arbeitete 
er in der Gemeinde Handorf bei einem 
Bauern in Kasewinkel, wo er bis zum 
20. Mai 1941 wohnhaft war. In dieser 
Zeit musste er bereits wegen angeb-
licher »unzüchtiger Handlungen« für 
fast drei Monate im Gefängnis in 
Münster einsitzen. Vermutlich seit An-
fang Juni 1941 war er bei den Hiltruper 
Röhrenwerken beschäftigt. Nach der 
Erinnerung eines ehemaligen Meisters 
soll Wacław Ceglewski erst einige 
Monate dort gearbeitet haben, als er 
»von der Gestapo fortgeholt wurde”. 
Im Werk wurde damals »davon ge-
sprochen, daß er mit einer deutschen 
Frau oder einem Mädchen ein Ver-
hältnis hatte”.

Sowohl Wacław Ceglewski als auch 
Franciszek Banaś verbrachten mehrere 
Monate in den Händen der Gestapo 
Münster, bis sie schließlich am Freitag, 
dem 14. August 1942, auf Anordnung 
des RSHA nahe Greven hingerichtet 
wurden. Die Gestapo Münster war für 
die gesamte Durchführung der Exe-
kution verantwortlich, die in Zusam-
menarbeit mit der Amtsverwaltung in 
Greven erfolgte.

Am Tag der Hinrichtung wurden nach-
mittags zwischen 80 und 100 PolInnen 
aus Greven von Polizei sowie SA-An-
gehörigen in die bewaldeten Bockholter 
Berge gebracht, die dort auch den Hin-
richtungsort absperrten. Dieser befand 

Franciszek Banaś in der Uniform der Ulanen 
(Lanzenreiter) der polnischen Kavallerie, un-
datiert. (Augustyn Zón)

Grabstein von Franciszek Banaś und Wacław 
Ceglewski auf dem Friedhof in Greven. Auf 
dem Stein stehen leider immer noch falsche 
Angaben und bedauerlicherweise ist dort auch 
kein Hinweis zur Hinrichtung zu i nden.
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sich am Rande des Boltenmoors nahe 
des Schif ahrter Damms. Der Galgen 
war zwischen zwei Bäumen befestigt 
und unter ihm stand ein Tisch mit 
versenkbarem Boden. Er war vom 
Amtsschreiner gebaut und vom Haus-
meister des Amtes mit einem Müll-
wagen dorthin transportiert worden.

Bei der Exekution anwesend waren der 
Amtsbürgermeister und der NSDAP-
Ortsgruppenleiter aus Greven sowie ein 
Lehrer aus Bockholt. Die Gestapo kam 
direkt aus Münster zum Hinrichtungs-
ort. Das nun folgende Geschehen be-
schrieb ein Gendarm wie folgt:

»Etwas später kamen mehrere Autos 
aus Münster mit Beamten der Gestapo 
und einige Z[i]vilisten und ein Wagen 
mit zwei Männern, die die Hände auf 
dem Rücken gefesselt hatten. […] Einer 
[Banaś] war etwa 28 Jahre alt, groß 
und kräftig und trug einen blauen An-
zug mit weißem Nadelstreifen; er hatte 
ein gutes Äußere. Der zweite [Ceglewski] 
war kleiner, auch etwas jünger [21] als 
der Große und nicht so gut gekleidet. 
Nachdem diese beiden Polen zur Hin-
richtungsstätte gebracht worden waren 
von den Gestapoleuten, wurde ein 
Schriftstück verlesen. […] Nach der Ver-
lesung des Schreibens sah ich, wie zwei 
Polen heraufgingen, den beiden je einen 
Strick um den Hals warfen, und in dem 
Moment i el der Boden weg und die Auf-
hängung war passiert. Als sie den Strick 

umgelegt bekamen, schrieen beide ganz 
furchtbar. Nachher zuckten sie nur noch 
kurz.«

Laut Zeugenaussagen ließen die beiden 
kurz vor der Exekution ihr Vaterland 
hochleben. Die anwesenden PolInnen 
mussten »aus Abschreckungsgründen 
an ihren aufgehängten Landsleuten« 
vorbeigehen. Den Tod der beiden stell-
te der Stadtarzt aus Münster (um 16.20 
Uhr) fest. Die Leichen bekam das Ana-
tomische Institut in Münster – die 
sterblichen Überreste wurden später 
auf dem Grevener Friedhof bestattet.

Nach 1945 wurde niemand der Ver-
antwortlichen für die Ermordung 
von Franciszek Banaś und Wacław 
Ceglewski zur Rechenschaft gezogen. 
Es gab zwar in den 1960er Jahren 
ein Ermittlungsverfahren gegen An-
gehörige der Gestapo Münster, im 
Zuge dessen auch wegen der Hin-
richtung der beiden ermittelt wurde. 
Letztlich wurde jedoch das gesamte 
Verfahren eingestellt. 

Für lange Zeit geriet das Geschehen 
in »Vergessenheit« und erst Mitte der 
1980er Jahre stellte sich die Stadt 
Greven einer intensiven Aufarbeitung 
ihrer NS-Geschichte – inklusive des 
Schicksals der ZwangsarbeiterInnen. 
Seitdem wird allen NS-Opfern am 
Volkstrauertag durch eine Kranz-
niederlegung am Grab der Zwangs-

arbeiterInnen auf dem Friedhof in 
Greven gedacht.

Aber ein explizites und oi  zielles Ge-
denken an Franciszek Banaś und Wac-
ław Ceglewski seitens der Stadt Greven 
gab es nicht. Auf Grund des ehren-
amtlichen Engagements einer Jugend-
gruppe gibt es zwar seit 2001 in der 
Nähe der Hinrichtungsstelle eine »Ge-
denkstätte«, diese ist aber leider we-
nig bekannt und die Namen der Er-
mordeten erfährt man dort nicht. Die 
Stadt selbst entzog sich weiterhin ihrer 
Verantwortung. 

Nun bekommen die beiden NS-Op-
fer immerhin dank einer Initiative 
von städtischen Auszubil denden am 
3. November 2017 »Stolpersteine« 
auf dem Markplatz in Greven. Die 
Chance, damit ein würdiges und 
angemessenes offizielles Gedenken 
für Franciszek Banaś und Wacław 
Ceglewski zu verbinden, scheint die 
Stadt Greven leider nicht zu nutzen. 

Christoph Leclaire

Ausführliche Informationen zum h e-
ma sind in den Beiträgen des Autors 
in den vom Stadtarchiv Greven 
herausgegeben »Grevener Geschichts-
blättern« Nr. 7 und 8 nachzulesen: 
https://www.greven.net/geschichte-
downloads 

Schach im 
Konzentrationslager Buchenwald
Vorbemerkung der Herausgeber: Wir bedanken uns ausdrücklich für die Abdruckgenehmigung dieses 
interessanten Artikels aus der Schachzeitschrift Karl, Nr. 1–2017 zu einem speziellen Kapitel der Buchen-
wald-Geschichte bei dem Autor und dem Herausgeber der Schachzeitschrift. Wir haben den Text nur um die 
Anmerkungen und die Literaturliste gekürzt. Weitere redaktionelle Eingrif e – insbesondere zu den Aussagen 
über die Befreiung am 11. April 1945 – haben wir nicht vorgenommen.

Max Göhrmann,Hubert Nied-
ziella, Dionysius Polanský, 
Karl Unverricht, Dr. Ed-

mund Adam, Hermann Rautenberg, 
Maurice Hewitt und weitere Unbe-
kannte – Namen, die heute keine Be-
deutung mehr besitzen, wahrscheinlich 
auch keine Erinnerungen beim Leser 
hervorrufen. Eine Ausnahme könnte 
Dr. Edmund Adam (1894–1958) sein, 
der Fernschach-Meister und spätere 

Präsident des Deutschen Fernschach-
bundes.

Und dennoch, den Menschen und 
Schachspielern mit diesen Namen ge-
bührt zumindest Erinnerung, wenn 
nicht sogar ein bleibendes »Denkmal!« 
innerhalb der Schachgeschichte. 
Denn sie alle waren KZ-Häftlinge in 
Buchenwald!

Mord, Qual, Zwangsarbeit, Gewalt, 
Erschießungen, Hunger sind nicht 

wegzudenken und bleiben lediglich 
Kürzel für die kaum vorstellbaren Lei-
den der Häftlinge. Allerdings, so Jens-
Christian Wagner in seinem Fazit1, 
sei »es an der Zeit, auch die Häft-
linge als Akteure wahrzunehmen, die 
– wenn auch sehr begrenzt – durch-
aus Handlungsoptionen hatten. In 
die ser Perspektive ist die Geschichte 
der Konzentrationslager und ihrer In-
sassen nicht nur als Leidensgeschichte 


